


A/RES/69/8 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Zentraleuropäischen Initiative 
 

2/3 

und mittlere Unternehmen, Unternehmensentwicklung, Forschung, Bildung, Informations-
gesellschaft, Kultur und Medien zu stärken; 

 4. nimmt Kenntnis von den im Rahmen der Initiative unternommenen Anstren-
gungen, konkrete gemeinsame Regionalprojekte in strategischen Bereichen zu unterstüt-
zen, auszuarbeiten und zu verwirklichen; 

 5. anerkennt in diesem Zusammenhang die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
der Initiative und der Europäischen Union als einer der Hauptträgerinnen solcher Projekte 
und unterstützt die Bemühungen der Initiative, konkrete Schritte zum Aufbau anderer für 
beide Seiten vorteilhafter Partnerschaften mit der Europäischen Union zu unternehmen; 

 6. begrüßt die Finanzierung von Projekten über den bei der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung angesiedelten und vollständig von Italien gespeisten 
Treuhandfonds der Zentraleuropäischen Initiative, über den, vorwiegend auf Zuschussba-
sis, Hilfe für bestimmte Teile von Projekten der technischen Zusammenarbeit bereitgestellt 
wird, die mit Großprojekten der Bank in nicht der Europäischen Union angehörenden Mit-
gliedstaaten der Initiative verknüpft sind und die zahlreiche Gebiete abdecken, darunter 
Landwirtschaft, Verkehrswesen, Energie, Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen, 
kommunale Infrastrukturen und Dienstleistungen, Banken- und Versicherungswesen, Insti-
tutionenbildung und Kapazitätsaufbau; 

 7. begrüßt außerdem die Finanzierung kleinerer multilateraler Projekte in 
Schwerpunktbereichen durch den von allen Mitgliedstaaten gespeisten Kooperationsfonds 
der Zentraleuropäischen Initiative sowie die Finanzierung von Projekten im Zusammen-
hang mit dem Kapazitätsaufbau und dem Austausch bewährter Verfahren mit nicht der Eu-
ropäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten der Initiative über das von Italien und Ös-
terreich finanzierte Wissensaustauschprogramm;   7. 
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 14. stellt außerdem fest, dass sich die Initiative verpflichtet hat, zur Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele auf regionaler und globaler Ebene beizutragen; 

 15. anerkennt das Interesse der Initiative an der Verabschiedung einer umfassen-
den Post-2015-Entwicklungsagenda durch die Generalversammlung auf ihrer siebzigsten 
Tagung; 

 16. bittet den Generalsekretär, den Dialog mit der Initiative auszubauen, mit dem 
Ziel, die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Sekretariaten zu fördern; 

 17. bittet die Sonderorganisationen und die anderen Organisationen und Program-
me des Systems der Vereinten Nationen, weiter mit der Initiative zusammenzuarbeiten, um 
die gemeinsamen Aktivitäten zur Erreichung gemeinsamer Ziele fortzusetzen; 

 18. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsieb-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 19. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Zentraleuropäischen Initiative“ unter dem Punkt „Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisationen“ in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer einundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

48. Plenarsitzung 
11. November 2014 
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